
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/12/22 2002/15/0142
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.2004

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4 Abs4;

EStG 1988 §6;

Rechtssatz

Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass Fremdmittel nicht nur der Bezahlung der Anscha8ungs- bzw

Herstellungskosten der Wirtschaftsgüter eines von mehreren Teilbetrieben dienen, sondern zum Teil auch den

Wirtschaftsgütern anderer Teilbetriebe zuzuordnen sind bzw für die Finanzierung des laufenden Aufwandes

Verwendung gefunden haben.
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